
Anerkennungen von Studienleistungen für den Bereich Allgemeine Studien 
 
 

Allgemein sind Anerkennungen für die Allgemeinen Studien (AST) nur möglich: 
 

1. von Veranstaltungen mit Prüfungsleistungen aus einem anderen Studiengang bei einem 
Studiengangswechsel 
 
2. von Veranstaltungen mit Prüfungsleistungen aus einem früheren Studium oder einer 
Berufsausbildung 
 
3. von Veranstaltungen mit Prüfungsleistungen im Rahmen eines Auslandsstudiums  
 
 
Achten Sie bitte bei Ihrer Wahl von Lehrveranstaltungen für die AST darauf, nur 
Veranstaltungen aus dem zertifizierten Programm der AST in QISPOS zu wählen. Alle 
zertifizierten Veranstaltungen für die AST sind im Online-Vorlesungsverzeichnis der WWU unter 
Studium, Lehrangebot, Allgemeine Studien aufgeführt.  
Veranstaltungen, die nicht zertifiziert wurden, können auch nach einem erfolgreichen Besuch 
nicht für die Allgemeinen Studien anerkannt werden. 
 
 
 
 

Anerkennungen von Prüfungsleistungen im Rahmen eines Auslandsstudiums: 
 
Veranstaltungen, die während eines Auslandssemesters an der Gastuniversität erbracht werden, 
können für die AST angerechnet werden, sofern eine Prüfungsleistung erbracht und benotet ist. 
Bringen Sie bitte zur Anerkennung Ihr Transcript of Records der Gastuniversität mit.  
 
Der Umfang der Leistungspunkte richtet sich nach der Bachelorrahmenordnung und den 
Maßgaben der Allgemeinen Studien an der Universität Münster.  
Die Notenumrechnung erfolgt bei der Anrechnung. 
 
 
 
 
 


